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Nr. 02/2023 

20.03.2023 

Liebe Schützenerinnen und Schützener, 

liebe Jugend, 

 

Gemeinderatssitzung vom 15.03.2023 

Der Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Mittwoch, dem 15.03.2023 folgende Beschlüsse gefasst: 

Ehrenbürgerschaft Altbürgermeister Walter Hofherr 

Der Gemeinderat hat Herrn Walter Hofherr in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Gemeinde Schützen am 

Gebirge, u.a. stand er in der Zeit von 2001 bis 2012 als Bürgermeister der Gemeinde vor, die Ehrenbürgerschaft verliehen. 

Während seiner Amtszeit wurden der Kindergarten sowie die Volksschule umgebaut, das Feuerwehrhaus erweitert sowie die 

Kinderkrippe und die Nachmittagsbetreuung ins Leben gerufen. Zudem engagierte er sich jahrelang ehrenamtlich beim 

Tennisverein (Gründungsmitglied, Kassier und Obmann UTC). 

 

Neubesetzung Umweltgemeinderat 

Auf Grund des Ausscheidens von Stefan Pinterich aus dem Gemeinderat musste auch die von ihm ausgeführte Funktion des 

Umweltgemeinderates nachbesetzt werden. Der Umweltgemeinderat wurde aus der Mitte des Gemeinderates gewählt. Neuer 

Umweltgemeinderat ist Peter Wandl. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Stefan Pinterich für seine langjährige 

Tätigkeit als Gemeinderat bedanken. 

 

Rechnungsabschluss 2022 

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass es der Gemeinde trotz der nach wie vor anhaltend schwierigen 

weltwirtschaftlichen Situation gelungen ist, das Haushaltsjahr 2022 positiv abzuschließen.  

Der Rechnungsabschluss wurde wie folgt vom Gemeinderat einstimmig genehmigt: 

Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Bilanzsumme Liquide Mittel 

EUR 196.889,53 EUR 327.371,83 EUR 14.410.821,07 EUR 1.344.076,36 

 

Aushaftende Kredite per 31.12.2022  Offene Haftungssummen per 31.12.2022 

Hochwasserschultz Wulka EUR 254.533,31  Reinhaltungsverband EUR 120.049,56 

Kanalbau BA07 EUR 249.687,40  IKG – Volksschule EUR 285.000,00 

Gesamt per 31.12.2022 EUR 504.220,71  Gesamt per 31.12.2022 EUR 405.049,56 

 

Personalangelegenheiten 

Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, dass Herr Markus Lippl als Gemeindearbeiter angestellt wird. Er wird somit 

das Team des Bauhofs verstärken. 

Bauplätze im Bauland Straßäcker 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung beschlossen, den Bauplatz Nr. 88 an eine Schützener Familie zu verkaufen. Von den 

23 im Jahr 2020 aufgeschlossenen Bauplätzen wurden bislang 12 verkauft. 

Ergeht an alle Haushalte 
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Gemeindeförderungen NEU 

Es freut mich, Sie darüber informieren zu dürfen, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen hat, die bereits 

bestehenden Förderungen für Sie auszuweiten. Der Gemeinderat setzte die Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Schule 

und Bildung, Jugendliche sowie Ausbau von erneuerbarer Energie. 

Gefördert werden Schulanfänger der örtlichen Volksschule mit einem „Schulstartgeld“, das TOP Jugendticket, Photovoltaik-

Anlagen, Wärmepumpen, die der Warmwasseraufbereitung dienen, sowie Wärmepumpen als Kombinationsgerät aus 

Heizung und Warmwasseraufbereitung.  

Zudem wird es für Jugendliche bereits ab dem vollendeten 14. Lebensjahr möglich sein, Jugendtaxigutscheine im 

Gemeindeamt käuflich zu erwerben. Darüber hinaus können Personen mit einem Behindertenpass altersuneingeschränkt 

Taxigutscheine beziehen. 

Nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die neuen Förderungen von Seiten der Gemeinde. 

Die Förderungen können im Gemeindeamt beantragt werden. Die verschiedenen Förderanträge finden Sie ab 03.04.2023 auf 

unserer Homepage bzw. sind im Gemeindeamt erhältlich. Die Förderungen für Taferlklassler, PV-Anlagen und Wärmepumpen 

sind eine Einmalförderung. Die Förderungen für das TOP Jugendticket sowie der Jugendtaxigutscheine ab 14 können jährlich 

neu bezogen werden.  

Die Förderung für die Taferlklassler sowie für das TOP Jugendticket für das Schuljahr 2022/2023 ist bis spätestens 30.06.2023 

zu beantragen, ab dem Schuljahr 2023/2024 kann die Taferlklassler-Förderung sowie die TOP Jugendticketförderung im 

Zeitraum zwischen 01.09. und 31.12. beantragt werden. Die übrigen Förderungen können nur in jenem Jahr bzw. im Jahr 

darauf beantragt werden, in dem die Leistung (z.B. Errichtung PV-Anlage) auch tatsächlich angefallen ist. 

Um eine Förderung, ausgenommen jener für Jugendtaxigutscheine ab 14 (analog zu den bereits bestehenden 

Jugendtaxigutscheinen), beanspruchen zu können, wird ein korrekt ausgefüllter Förderantrag vorausgesetzt sowie die 

Beibringung aller angeforderten Beilagen. 

 

   

Förderungen NEU Voraussetzung/Beilagen Förderbetrag Gültig ab 

Taferlklassler – für alle Schulanfänger in 

der Volksschule 
Schulanfänger der Volksschule EUR 150,00 

Ab 01.09.2022 

rückwirkend 

Förderung TOP Jugendticket Vorlage gültiges TOP Jugendticket EUR 30,00 
Ab 01.09.2022 

rückwirkend 

Jugendtaxi ab 14 Vollendung 14. Lebensjahr EUR 3,00/Gutschein Ab 01.01.2023 

Förderung PV-Anlage (Errichtung und 

Erweiterung) 

Rechnung 

Zahlungsbestätigung 

Förderzusage (Land/ÖMAG) 

EUR 50,00/kWP 

max. EUR 500,00 
Ab 01.01.2023 

Förderung Wärmepumpe für Warm-

wasseraufbereitung 

Rechnung 

Zahlungsbestätigung 
EUR 150,00 Ab 01.01.2023 

Förderung Wärmepumpe für Heizung 

und Warmwasseraufbereitung 

Rechnung  

Zahlungsbestätigung 
EUR 500,00 Ab 01.01.2023 



 

3 

Landwirtschaftskammerwahl  

Ich darf Sie darüber informieren, dass am Sonntag, dem 

26.03.2023 die Mitglieder der Vollversammlung der Burgen-

ländischen Landwirtschaftskammer für die nächsten fünf 

Jahre gewählt werden. Alle wahlberechtigen Personen kön-

nen am 26.03.2023 von 08.00 bis 12.00 Uhr im Gemeinde-

amt, Eingang Eisenstädter Straße, von ihrem Wahlrecht Ge-

brauch machen. Das Stimmrecht ist persönlich auszuüben. 

Der Wahlvorschlag ist an der Amtstafel kundgemacht.  

Samen für Blumenwiese 

Im Gemeindeamt können Sie eine Samenmischung für 

Blumenwiesen in Kleinmengen – solange der Vorrat reicht – 

zum Preis von 10 Cent je Gramm käuflich erwerben. Für 1 m² 

benötigen Sie 7 Gramm. 

Kräuterwanderung 

Ich darf Sie recht herzlich 

zur Kräuterwanderung am 

Freitag, dem 14.04.2023 

mit Frau Ingrid Giefing 

einladen. Die Suche nach Wildkräutern erfolgt dieses Mal 

entlang der Wulka. Im Anschluss an die Wanderung werden 

im Generationentreff die gesammelten Wildkräuter 

gemeinsam zu köstlichen Brotaufstrichen verarbeitet.  

Termin: Freitag, 14.04.2023 

Zeit: von 15.00 bis ca. 17.30 Uhr 

Treffpunkt: Ruster Straße, Ortsende, Kreuzungsbereich 

 Landstraße Oggau/Oslip 

Die Anmeldung erfolgt über das Gemeindeamt bis 

spätestens Dienstag, 11.04.2023.  

Ersatztermin: Sollte es am Freitag stark regnen, findet die 

Wanderung am Samstag, 15. April 2023 statt.  

Ferienbetreuung 

In der Gemeinde Schützen am Gebirge wird alljährlich der 

Bedarf für die Kinderbetreuung in den Sommerferien 

erhoben (Ganztagesbetreuung). Für die Volksschulkinder 

wurden die Erhebungsbögen bereits zugestellt. Ältere 

schulpflichtige Kinder (bis zum 15. Lebensjahr) können 

dasselbe Betreuungsangebot ebenfalls in Anspruch 

nehmen. Für sie liegen die Bedarfserhebungsbögen im 

Gemeindeamt auf. Der Bedarf zur Ferienbetreuung für 

Krippen- und Kindergartenkinder wird über den 

Kindergarten direkt mit den Eltern erhoben. 

KOBV 

Der KOBV ist ein österreichweit organisierter Verein, dessen 

Vereinszweck die Wahrung, Vertretung und Förderung der 

Interessen der Kriegsopfer und Menschen mit 

Behinderungen sowie Mitwirkung an der Erhaltung des 

Friedens ist. Homepage: www.kobv.at 

Der KOBV unterstützt Sie: Beratungen und Vertretung in 

sozialrechtlichen Angelegenheiten, Ansprüche und 

Vergünstigungen für Menschen mit Behinderung, 

Erholungsaufenthalte, Heilbehandlung und Rehabilitation, 

Hilfe in finanzieller Notlage, Aus- und Weiterbildung etc.  

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, dann können 

Sie sich gerne an den Obmannstellvertreter des KOBV, Herrn 

Walter Hodomszky (0677 61345241) wenden. 

Ortsbildpflege 

Damit unsere Straßen auch während des restlichen Jahres 

sauber und gepflegt bleiben, ersuche ich alle 

Hauseigentümer, die Gehsteige und Straßen während des 

Jahres vor ihren Häusern in regelmäßigen Abständen zu 

kehren und auch die Grünflächen vor den Häusern 

regelmäßig zu mähen. Für die Pflege der Grünflächen 

gewährt die Gemeinde einen Rabatt bei der Kanal-

benützungsgebühr in Höhe von 5 m³ Wasserverbrauch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Roman Zehetbauer 

Bürgermeister 
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Aufblühen 2023 

Ich lade Sie herzlich ein, auch im heurigen Jahr wieder zahlreich an der Aktion „AUFBLÜHEN“ teilzunehmen. Die Pflanzen 

werden von der Gemeinde zur Verschönerung öffentlicher Flächen im Ortsgebiet kostenlos zur Verfügung gestellt. Neue 

Blumenbeete werden auf Wunsch durch die Gemeinde angelegt. Die Teilnehmer verpflichten sich, die Pflanzen zu setzen 

und zu pflegen. 

Es stehen nur die im Bestellschein angeführten Blumen zur Verfügung. Der ausgefüllte Bestellschein ist bis spätestens 

Freitag, 21.04.2023 im Gemeindeamt bestätigen zu lassen. 

Mit dem vom Gemeindeamt bestätigten Bestellschein erhalten Sie am Blumenmarkt am 01.05.2023 die gewünschten 

Pflanzen kostenlos. 

----------------------------------------------------------------------- 

Besteller:   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  _____________________________________________________ 

Name und Adresse Tel. Nr.: 

 

B e s t e l l s c h e i n 

Bitte im Gemeindeamt Schützen am Gebirge bis 21.04.2023 bestätigen lassen und beim Blumenmarkt am Dorfplatz am 01.05.2023 einlö-

sen! 

Ich bestelle nachstehend angeführte Pflanzen, die mir im Rahmen der Aktion „Aufblühen 2032“ durch die Gemeinde 

Schützen am Gebirge kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 

Ich verpflichte mich gegenüber der Gemeinde Schützen am Gebirge, die Pflanzen auf der öffentlichen Fläche vor meiner 

Liegenschaft zu pflanzen und zu pflegen. 

Sommerblumen 

______ Stk. Begonien („Friedhofsblumen“) 

______ Stk. Pelargonien („Rosettl“ oder „Muskatl“) 

______ Stk. Dahlien 

______ Stk. Hawaiiliesl 

______ Stk. Petunien („Stürzl“) 

______ Stk. Salvien (Blauähre) 

______ Stk. Tagetes („Studentenblumen“) 

 Winterfeste Pflanzen 

_________ Stk. Zwergrosen  

_________ Stk. Lavendel 

  

 

_________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Bestellers 

 

Bestätigung durch die Gemeinde: 
Die im Bestellschein angeführten Pflanzen können an den Besteller ausgegeben 
werden, die Kosten sind mit der Gemeinde zu verrechnen. 

 

 

              

           _________________________ 

 

 

 

Diesen Bestellschein finden Sie auch auf unserer Homepage www.schuetzen-am-gebirge.at 

http://www.schuetzen-am-gebirge.at/

